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Anmerkung: Die 1. Änderung vom 02.07.2012 ist dem Dokument am Ende beigefügt.





1. Satzung zur Änderung der 
Hundesteuersatzung der Stadt Twistringen 

 
 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) und des § 3 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in 
der jeweils zur Zeit geltenden Fassungen hat der Rat der Stadt Twistringen in seiner 
Sitzung am 28.06.2012 folgende Änderungssatzung beschlossen: 
 
 
                                          Artikel 1 
 
Die Hundesteuersatzung der Stadt Twistringen vom 13.03.2003 wird wie folgt geändert: 
 
1. Im § 3 Absatz 2 wird der § 3 durch den § 7 des Niedersächsischen 
    Gesetzes über das Halten von Hunden (NHundG) ersetzt. 
 
2. Bei § 9 ist der Satz  „Nach der Anmeldung eines Hundes wird eine   
    Hundesteuermarke ausgegeben, die bei der Abmeldung zurückzugeben  
    ist. Hunde müssen außerhalb einer Wohnung oder eines umfriedeten  
    Grundbesitzes eine gültige Hundesteuermarke tragen“, gestrichen.             
 
 
 
                                          Artikel 2 
 
Die Änderungssatzung tritt zu   
 
Artikel 1 Ziffer 1 rückwirkend zum 01.07.2011, 
Artikel 1 Ziffer 2 am Tage nach der Bekanntmachung 
 
in Kraft. 
 
 
Twistringen, den 02.07.2012 
 
 
 
 
gez. Karl Meyer 
Bürgermeister  
 


